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Christliche Verantwortung 1m Konflikt mMI1t dem Rechtsstaat?

Se1t der Einführung des Asylrechts 1m Jul: 1993 un: der nachfolgenden
Änderung der AsylgewährungspraxI1s 1n Deutschland haben einıge spektakuläre
Fälle VO „Kirchenasyl“ dıe Diskussion die rechtliche Zulässigkeıit un die
sıttlıche Vertretbarkeit eıner solchen Hıltsmafßnahme HC enttacht. Das Thema
wiırd Ontrovers diskutiert 7zwischen Politikern un! Kıirchenleuten, 1aber auch
iınnerhal der Kırchen selbst. FEinerseıts wırd ZU Konftliktfall „wischen Staat
un Kırche hochgespielt; mehrtach haben Pfarrer, 1n deren Gemeinden „Kirchen-
asyl“ gewährt wiırd, Strafanzeigen „Beihıilfe Z Verstofß das Aus-
Jandergesetz? erhalten. Andererseıts iHeten namhafte Vertreter der großen Kır-
chen für die Auffassung e1ın, „Kirchenasyl“ se1l eın Versto{fß die Rechtsord-
NU1NS, sondern stehe vielmehr 1m Dienst am Rechtsstaat}. Der Vorsitzende der
Deutschen Bischofskonferenz, Bischof arl Lehmann, bejaht ZWaTtr die rage, ob
„Kirchenasyl“ eınen Rechtsbruch darstelle, also illegal sel; auch geht jedoch
ber die Ebene der Gesetzlichkeit hınaus, iındem CT Bedingungen der sıttlıchen
Rechtfertigung eınes solchen Handelns formuliert un auf dessen bedingter
Legitimität besteht. Zugleich welst aber, WwW1e€e andere Stellungnahmen auch, dar-
auf hın, da{ß ein „Kirchenasyl“ 1m eigentlichen Sınne dl nıcht gebe“. Ange-
siıchts des auf den EersSten Blick eher verwiıirrenden Bildes mMuUu eıne soz1ialethische
Stellungnahme m1t eıner Klärung des Sachverhalts beginnen. Darauf aufbauend
sollen ann 1n mehreren Schritten Aspekte un Krıiıterien der ethischen Bewer-
tung dargelegt werden.

„Kirchenasyl“ historische un:! definıtorische Annäherung

Der Schwerpunkt der folgenden Skıizze liegt auf den für das Kirchenasyl relevan-
ten Aspekten der Geschichte des Asylrechts, deren Vielschichtigkeıit jer nıcht 1m
(CGsanzen berücksichtigt werden ann?. Das „Asyl heiligen Ort“* beruht uUurl-

sprünglich auftf sakral-magischen Vorstellungen VO der Heıiligkeit des Urtes, W1€e
I1lall S1€e 1n altorientalischen, griechischen und germanıschen Kulturen findet.
„Asylos topos” 1STt jener Ort, VO dem 11a  = weder Personen och Sachen wegfüh-
TeN darf, WE anders 8808  e sıch nıcht Heıilıgen vergehen, Frevel ben will.>

21 791



Marıanne Heimbach Steins

Nıcht dıe Schutzsuchenden, sondern der heilige Ort bzw die ıh heiligende
Gottheit 1ST Subjekt des Rechts:; daher oilt der Asylschutz unabhängig VO Schuld
oder Unschuld oder VO der Gruppenzugehörigkeıt für alle, die die Asylstätte als
Schutzsuchende erreichen Hıer liegt der Grundgedanke des „Sanctuary des
Schutzbereichs, der SCILE Anfang der 80Oer Jahre der Sanctuary ewegung Siu-
den der USA ® wiederaufgelebt 1ST Er dürtfte auch da mitschwingen hierzu-
lande die Gewährung VO „Kiırchenasyl durch die staatlıchen Vollzugsorgane
taktısch respektiert wırd

(sew1sse Elemente dieser Asylauffassung der oriechischen Antıke gehen diıe
christliche TIradıtion C1M Die Wurzeln des kıiırchlichen Asylrechts reichen aber
gleich aut die Alten Testament bezeugte Asylpraxıs zurück / S1e unterscheidet
sıch VO den sakral magıschen Asylvorstellungen insofern SI bestimmt 1ST

als Ma{fißnahme Zzu Schutz VOL Blutrache für Menschen die des Totschlags
nıcht des Mordes schuldıg geworden sınd ] Das Asyl das zeıtlich begrenzt 1ST

dient raZu3 verhindern, da{f der Bluträcher zuschlägt ehe das Gericht SC-
urteiılt hat Be1 dem altısraelitischen Instıtut des Asyls handelt CS sıch also

Schritt ZUrFrF geordneten Rechtspflege, nıcht den Versuch Delinquenten
der für SIC vorgesehenen Strate entziehen

Se1lt dem Ende der Christenverfolgung MI1It der Konstantinischen Wende be-
das Asyl der Kırche C1NEC bedeutsame Rolle spielen un ZW al VOT al-

lem Sınn der bischöflichen Beistandspflicht gegenüber Unschuldigen WI1IC

Schuldigen Verbindung MI1tt dem Schutz der kırchlichen Gebäude Beides
wurde frühen üuntten Jahrhundert als kirchliches Asylrecht auch staatliıcher-

anerkannt”? Die Regelungen un: Bedingungen des kırchlichen Asyls werden
Miıttelalter enttaltet der Asylschutz wiırd weiter ausgedehnt und eNLTL-

zıeht den Straftäter der sıch C11416 Kırche oder den kirchennahen Bereich
füchtet zumındest dem Zugriff der weltlichen Gewalt So konnte nıcht
LLUTr C1M Strafaufschub sondern auch AAl Strafmilderung erreicht werden enn
der Delinquent wurde 1LL1UT die Zusicherung des Verzichts auf die Todes-
strafe auf Leibesstrafen AUS dem Asyl entlassen Dı1e Delinquenten SINSCH

Kırchenasyl 1aber nıcht eintach straffreı AauUs, sondern sollten Kirchenbufße le1-
STeN Zudem estimmte Gruppen VON Straftätern WIC Mörder Ehebrecher
und politische Verbrecher VOIl der Gewährung des Asyls ausgeschlossen Anders
als oströmischen bzw byzantinıschen Reich galt das Recht Asyl gewähren,

der Rechtsgeschichte des estens als Eigenrecht der Kırche Dieser Anspruch
tindet eindrucksvolle Bestatıgung eLtwa der Bestimmung, da{ß die Verletzung
des Asylrechts der Kıirche MIt der Exkommunikatıon, also MIt der schwersten
Kıirchenstrafe, belegt wurde.

Diese WECNISCI Hınweise SCHUSCH,; den grundlegenden Unterschied Z W 1-

schen dem altkiırchlichen und mıiıttelalterlichen Rechtsinstitut EINETSEITS und dem
derzeit Z Debatte stehenden kirchlichen Flüchtlingsschutz andererseıts VGCI=
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deutlichen. In vorneuzeıtlichen Gesellschaften konnte die Kırche eın VO der
staatlichen Gesetzgebung unabhängiges, mMI1t dieser konkurrierendes Recht ZUT

Gewährung VO Kirchenasyl beanspruchen; aufgrund der bischöflichen Be1-
standspflicht grundsätzlich sowohl Schuldige als auch Unschuldige den
kiırchlichen Asylschutz. IDiese Möglichkeit enttällt mıt dem modernen Rechts-
STAaaAT, dessen Monopol der Rechtssetzung un: Rechtsprechung auch die Kirche
anerkennt. Von daher erklärt sıch die Aussage, eın Kirchenasyl gebe 1m Jur1st1-
schen Sınn nıcht: enn Asyl gewäahren, liegt allein in der Kompetenz der at-

lichen Rechtsprechung.
IDiesem Wandel hat auch das Kirchenrecht Rechnung Noch der 167

1917 (© hält Instıtut des Kıirchenasyls (1ım Sınn des Verbrecherasyls) test,
We1nn auch mı1t eıner gewichtigen Einschränkung, die taktısch die Anerkennung
des staatlıchen Gewaltmonopols bedeutet. In der Neufassung des hın-

1St diese Bestimmung ersatzlos entfallen, un:! ZW al mıiıt der Begründung,
das kırchliche Asylrecht werde staatlicherseıts nıcht mehr anerkannt un die Kır-
che benötige diese Vorschrift nıcht mehr 19 Man geht also offenbar davon auUs, die
kırchliche Beistandspflicht sel1 aut andere Weı1se einzulösen.

Anmerkungen TABOE gegenwärtigen Sıtuation VO Asylrecht un Asylrechtspraxıs

Wiährend das Asylrecht 1ın archaischen Gesellschaften den Tabubereich des he1-
lıgen OUrtes, der Zufluchtsstätte gebunden Wal, W arlr 65 1n der abendländischen
Rechtsentwicklung als kirchliches W1€ als staatliches Recht eın Hoheitsrecht
der asylgewährenden Instıtution. Bıs hın 72A088 völkerrechtlichen Verankerung ın
der Neuzeıt, die nıcht mehr das Verbrecherasyl, sondern den Schutz des politi-
schen Flüchtlings intendiert, 1sSt CS eın Recht des asylgewährenden Staates geblie-
ben Eınen Rechtsanspruch des einzelnen, etwa des polıtıschen Flüchtlings, auf
Asyl o1bt CS völkerrechtlich bıs heute nıcht, selbst WEn bestimmte Weichenstel-
lungen der UNO-Menschenrechtscharta (Art 14) un: der Genter Flüchtlings-
konvention 1n diese Richtung deuten; LLUTL wenı1ge Staaten kennen das Asylrecht
als individuelles Anspruchsrecht *. Im Grundgesetz der Bundesrepubliık wurden
die menschenrechtlichen Vorgaben 7A08 Asylrecht 1m Artikel 16 Abs Satz 1n
ein Anspruchsrecht des einzelnen umgesetZtL; bıs YADaG Grundgesetzänderung des
Jahres 1993 hiefß CGS OFrt ohne Einschränkung: „Politisch Verfolgte genießen Asyl-
recht“. Das ındividuelle Grundrecht auf Asy]l WAaTr insbesondere ber die Rechts-
wegegarantıe (Art GG) geschützt.

IDiese weltweıit einmalıge un geschichtlich beispiellose Errungenschaft des
Rechts, die sıch eınerseılts den Ertfahrungen der Nazızeıt und des /weıten Welt-
kriegs verdankt, andererseıts aber „einfachhın als Ausdruck eıner Kulturnatıion
gewertet” wurde *, 1St mı1t der einschränkenden Erganzung des Artikels 1n
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rage gestellt. SO sıeht der Asylkompromuifß VOIL, da{ß Flüchtlinge, die ber eın
ZCNANNLES sıcheres Drittland eingereıst sind, VO Asylverfahren auszuschliefßen
un unverzüglıch 1n die TIransıtlinder zurückzubefördern s1ınd. Wer 4aUS Nıchtver-
tolgerstaaten kommt un Asyl bittet, mMUu e1in verkürztes Vertahren durchlau-
fen Die Drittstaatenregelung, elınes der brisantesten Elemente des Asylkom-
promı1sses aufzugreıften, bedeutet eıne drastische Einschränkung des Kreıises der-
jenıgen, die überhaupt in den Genufß des Asylrechts kommen können. Dem
Fluchtweg kommt höhere Bedeutung als der Fluchtursache. Dıie Rechtswege-
gyarantıe 1St nıcht mehr ın jedem Fall gesichert, WenNnn 1ın bestimmten Fällen Asyl-
suchende unmıttelbar der Grenze zurückgewı1esen werden können, ohne da{fß
S1Ee die Möglıchkeıit erhalten, eiınen Asylantrag stellen un:! eıne rechtliche Prü-
tung iıhres Ersuchens verlangen. Zudem siınd die Feststellung der Verfolgungs-
siıcherheit un! damıt der Ausschlufß VO Kettenabschiebungen nıcht gewähr-
eıstet.

Di1e Einschränkung des Asylrechts un die entsprechende Anpassung des Asyl-
vertahrensrechts haben azu vyeführt, da{fß tatsächlich 1n den etzten Jahren die
Asylbewerberzahlen drastisch gesunken sınd Die Anerkennungsquote 1St sehr
nıedrig, W as jedoch auch damıt tun hat, da{ß selıtens staatliıcher tellen Z Be1-
spıel auch Bürgerkriegsflüchtlinge 1n das Asylverfahren gedrängt werden, deren
Sıtuation 1ne Anerkennung ausschliefßt un: denen VO Gesetzes eın ande-
LT Autenthaltsstatus vewährt werden sollte.

Asylentscheidungen werden haäufıg erheblichem Zeitdruck gefallt (das
oilt besonders für die Flughafenregelung); die Bewerber sınd oft 1LLUTr mangelhaft
ber den Vertahrensablauf un!: ber ıhre Mitwirkungspilichten informıiert; eın et-
tektiver Rechtsschutz annn 1n den kurzen Fristen aum gewährt werden. Neben
den Mißständen 1mM Asylverfahren selbst werden iınsbesondere eıne oft r1gorose
Abschiebepraxıs un eıne teilweıse menschenunwürdige soz1ıale Sıtuation der
Asylbewerber beklagt. Der VO Rat der EK  ® 1n Auftrag gegebene Bericht ber
dıe Sıtuation der Asylsuchenden un: Flüchtlinge V(3 November 1994 un! Ühn-
ıch eın entsprechender Erfahrungsbericht der Carıtas gyeben ber die beobachte-
FGn Mifßstände näheren Aufschlufß 15

Zielsetzungen VO „Kirchenasyl“-Gewährung
uch für die Kırchen o1Dt CS keinen rechtsfreien Raum. Anders als der Begrift
„Kırchenasyl“ suggerlert, betonen 1eSs auch Jjene Kıirchenvertreter, die den Grup-
PCH un:! Gemeinden, die „Kiırchenasyl“ gewähren, den Rücken stärken, W1e€e auch
die Akteure selbst. Um dieser S1ıtuation Rechnung Lragen, wurden Vorschläge
gemacht, den rechtlich mıißverständlichen Begritft „Kırchenasyl“ modıifizıeren,
etwa durch Formulierungen W1e€e „Asyl mMI1t der Kırche“ (Andreas Lob-Hüdepohl)
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bzw „Asyl 1n der Kirche“ (Bundesarbeitsgemeinschaft Asyl 1n der Kıirche). Wer
das rechtliche Mißverständnıis jedoch sıcher ausschließen will, mu{ den sprachli-
chen Zusammenhang VO „Kiırche“ un:! „Asyl“ vermeıden, eLtwa mıt der VO

Deutschen Caritasverband verwendeten Formulierung „Flüchtlingsschutz 1n Kır-
chenräumen“. Im Wıssen dıe Brısanz des Begriffs „Kirchenasyl“ wırd CI: 1er
als Kristallisationspunkt der Diskussion bewuft beibehalten: ındem 1ın Antüh-
rungszeichen DESCLZL wiırd, wiırd deutlich, da{ß sıch elıne analoge Redeweilse
handelt.

Angesichts des Konsenses ber den rechtsstaatlichen Rahmen kirchlichen Han-
delns wiırd INa  b nıcht pauschal behaupten können, die Gewährung VO „Kirchen-
asyl“ bedeute eıne „Relativierung des Rechtsstaates 1m Sınne individueller Belie-
bigkeıit“ 14 Allerdings 1St anı SCNAUCI fragen, welchen Umstan-
den un mı1t welcher Zielsetzung „Kirchenasyl“ gewährt wırd

Dazu heißt 65 1mM Bericht der EK  s ber „Asylsuchende und Flüchtlinge“ „Die
vermehrte Gewährung VO Kırchenasyl 1STt 1m wesentlichen eıne Folge AaUsSs diesen
Beobachtungen (einer mangelhaften Prüfung VO Abschiebehinderniıssen durch
das Bundesamt un!: eıner restriktiven Handhabung VO Abschiebestoppregelun-
SCIL; H.-5t und den dargestellten strukturellen Mängeln des Asylverfah-
KeNs  I5 Dementsprechend 1St mMI1t eıner Erklärung VO DPax Christı festzuhalten,
„dafß die Gewährung VO Zuftflucht durch christliche Gemeinden ach Ausschöp-
tung des Rechtsweges ULE das letzte Mittel seın kann, Menschen VO  — eıner (GiE=
tahr für Leib un Leben schützen“ 16 Zuflucht für Flüchtlinge 1ın kirchlichen
Räumen wırd also nıcht 1m Vorgriff aut die rechtliche Entscheidung oder als
Konkurrenzunternehmung dieser, sondern als Ultima ratıo christlicher Be1-
standspflicht gewährt, un ZW al dann, WCI11I1 am konkreten Fall Anhaltspunkte
dafür bestehen, da{fß jemand 1m Falle der Abschiebung Z Opfter schwerer Men-

schenrechtsverletzungen wiırd  CC . Solches Handeln geschieht öffentlich, hat also
MIt Verstecken zunächst eiınmal nıchts u  =) Dies 1St deutlicher eto-
NCI, als auch kirchliche Stellungnahmen diese Differenz leıder nıcht ımmer Danz
eindeut1g Z Ausdruck bringen.

Ziel solchen Beistandshandelns 1St C die durch den Rechtsentscheid nab-
wendbar erscheinende Bedrohung 1m Finzelfall dennoch abzuwenden, nachdem
alle vorausliegenden Möglichkeıiten der Hılfe, etwa 1im Rahmen der Flüchtlingsar-
beit der Carıtas, ohne Erfolg ausgeschöpft worden sind Vorausgesetzt 1St be1 e1-
1E solchen Schritt, da{fß die Helfenden aufgrund ıhres vorhergehenden Engage-
MECHXIS; aufgrund ıhrer Kenntnıis einzelner Flüchtlingsschicksale SCHAaUCI ber die
1n dem konkreten Fall bestehenden Risiıken un Bedrohungen Bescheid wıssen
als die entscheidende nNStANZ 1n dem abschlägıg beschiedenen Asylantragsverfah-
rCN, das heifßt das Bundesamt für dıe Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, die
zuständıge Ausländerbehörde und gegebenenfalls die Verwaltungsgerichte. Dabe]
spielt die rage nach} Auswahl un Gewichtung der 74806 Verfügung stehenden In-
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formationsquellen 1Ne bedeutsame Rolle Die auch VO dıplomatischen üuck-
siıchten estimmten Berichte des Auswärtigen Amtes beurteijlen die Lage 1n einem
Herkunftsland oft anders als die Untersuchungen des UNHCER un:! der Men-
schenrechtsorganisationen.

uch WEn manche Politiker den Anspruch der Heltenden, 1n bestimmten Fäl-
len ber eine höhere Kompetenz verfügen, als Anmaßung zurückweısen *®,
oibt die bisherige Erfahrung MIt „Kirchenasyl“-Bemühungen den Akteuren
recht, die Ja me1lstens nıcht »AUu> heiterem Hımmel“ ırgendeinen Flüchtling aufle-
SCIL, sondern solche Aktionen als Konsequenz bzw. 1m Zusammenhang mıt inten-
S1ver Betreuungsarbeıt unternehmen: Nach den Angaben der Bundesarbeitsge-
meıinschaftt Asyl 1n der Kırche un! des Katholischen Lagerdienstes 1St 1n rund < 10
Prozent der Fälle, 1n denen „Kirchenasyl“ gewährt un:! 1m Rahmen dieser Be1-
standshandlung eıne nochmalige Eınzelfallprüfung erreicht werden konnte, die
Anerkennung der Duldung der rechtskräftig abgelehnten Asylbewerber
erfolgt 19 Es mu{ also doch ernsthafte Gründe dafür gegeben haben, diıe Asylbe-
werber anzuerkennen bzw. ıhnen eın Bleiberecht zuzugestehen, die der Behörde

ENISANSCN 1ne solche Bılanz 1STt auch als Indız für Mängel der be-
stehenden Rechtslage und/oder Rechtspraxıs nehmen.

Primärer 7weck der Gewährung VON „Kırchenasyl” 1St dıe Nothilte für ganz
bestimmte Menschen angesichts rohender Menschenrechtsverletzungen. „MDer
Einzeltall wiırd der Offentlichkeit bekannt gemacht, der Aktenvorgang bekommt
eın Gesicht, der Flüchtling trıtt AaUsSs der Anonymıtät heraus. Die Kırche gewınnt
elıt für ıhre Aufgabe, Anwalt für Verfolgte un:! Mund der Stummen se1n.“ 20
ber die temporare Zuflucht un:! menschliche Zuwendung hınaus zielt solcher
Eınsatz daher auf die Wiederaufnahme des Vertahrens und gegebenentfalls auf die
Revısıon der Abschiebeentscheidung, dem Grundrecht aut Asyl möglichst 1ın
jedem Einzeltall Genüge u  =) Nıchrt Asyl 1n der Kırche, sondern Asyl b7zw.
eıne andere legale Bleibemöglichkeit 1n der Bundesrepublik Deutschland 1St das
Ziel21 Es geht darum, die 1ın der Rechtsordnung bestehenden Spielräume ZUr

Flüchtlingshilfe 1m Einzeltall auszuschöpfen; das heißt iınsbesondere den ach
dem Ausländergesetz ($$ 51:; 59: 54; 30) mögliıchen bzw. gebotenen Schutz
Abschiebung VOL allem bei drohender polıtischer Verfolgung, bei Geftfahr der Fol-
Ler, der Todesstrate, des Verstofßes die Europäische Menschenrechtskonven-
t1on un! be1 Geftfahr für Leıb, Leben oder Freiheit wiırklich auszuschöpfen un:
hıerbei anstelle eıner restriktiven EntscheidungspraxIıs, die mehr der Beschrän-
kung der Zuwanderung als menschenrechtlichen Schutz Orlentiert 1St, den
Ma{istab der „Generosıtat“ Schmid) gegenüber den Schutzsuchenden walten

lassen Z
Solchem Beistandshandeln kommt, insotern CS öffentlich 1St un: Ofte ichken

herstellt, eıne genuln politische Dımension ber die Einzeltallhilte hınaus
wırd öffentliche Autfmerksamkeıt Erregt für offensıichtliche Konfliktpotentiale 1ın
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der Rechtsordnung selbst, die Anlafß geben überprüfen, ob un: inwiıetern die
Rechtslage als solche oder aber die Anwendung der gesetzlichen Vorschriften
Mängel 1mM Hınblick auf die Verwirklichung der Grundrechte aufweisen. Deshalb
1St 6S polıtisch und ethisch bedenklich, WE die öffentliche Diskussion die Frage
der Legalıtät oder [egalıtät VO „Kirchenasyl‘ 1n den Vordergrund des Interesses
schiebt, als ob dieses ein Selbstzweck se1: „Nıcht das Kıirchenasyl 1St das eigent-
lıche Thema, sondern das eigentliche Thema 1St der gegenwärtıge Zustand des
Grundrechts auf ANSyA. S 23 Darauf 111 auch die Praxıs kırchlicher Gemeinden auft-
merksam machen, WEe1NnNn sS1e abgewiesenen Flüchtlingen, denen bei ıhrer Abschie-
bung schwere Menschenrechtsverletzungen drohen würden, Zuflucht gewährt.

Die Koppelung eines karıtatıven Motivs mıiıt eıner politischen Wırkung des
Handelns gewıinnt 1mM Fall des „Kirchenasyls“ dadurch besondere Brısanz, da{fß
die Hılte für abgelehnte Asylbewerber 1LLUTr durch einen chrıtt and b7zw. JEN-
se1lIts der Legalıtät geleistet werden annn Denn insotern die Unterstützung spez1-
el]] solchen Hılfsbedürftigen oilt, denen staatliıcherseıts eın Recht ZU Bleiben
mehr zugestanden wiırd, geraten die Hıltswilligen zwangsläufig 1n eınen Loyalı-
tätskontflikt. Wer rechtskräftig abgewiesene Asylbewerber aufnıimmt, sıch
ıhrem Fürsprecher machen können, riskiert eınen Konflikt mıt der staatlıchen
Gewalt. Um Menschen 1n dieser Sıtuation VOI der Getahr schwerer Menschen-
rechtsverletzungen schützen oder dies zumındest versuchen, mussen die
Akteure 1n ıhrem (Gewı1issen entscheıiden, ob S1€e den Weg zıvıilen Ungehorsams
einzuschlagen und möglıche strafrechtliche Konsequenzen tıragen bereit sind.

„Kirchenasyl“ als Ergebnis eıner Güterabwägung un die Entscheidung
TAGE zıvılen Ungehorsam

Di1e Gewährung VO „Kirchenasyl“ für abgelehnte Asylbewerber geschieht als
Resultat eıner Güterabwägung, 1n der auf der eınen Seılite die Loyalıtät gegenüber
dem Rechtsstaat un seiner Hoheıt der Rechtsprechung steht, aut der anderen
Seılite eın der mehrere durch den Abschiebeentscheid 1n ıhren Grundrechten be-
drohte, eıner Getahr für Leı1ib und Leben auUSgESELZLE Menschen. Diıesen Aspekt
hat eLwa Kardıinal eorg Sterzinsky 1ın eıner öffentlichen Stellungnahme hervor-
gehoben, mıt der den „Kirchenasyl“ gewährenden Gemeinden 1ın Berlin a4aUS-

drücklich Rückendeckung gab
„Eıne Güterabwägung 1st notwendi1g, W CIl auf der einen Seıite das Leben un! dıe Unversehrtheıit

VO Menschen autf dem Spiel steht und auf der anderen Seıte dıe Befolgung VO: Gesetzen, die uch
anders seın könnten. Dann mu{(ß I119:  - also auch dem einzelnen die Möglıchkeıt einräumen un: das 1st
überhaupt keine Grofßzügigkeıit, sondern eiıne Selbstverständlichkeit da{fß (sesetz vorbeı
LUut e1nes höheren Gutes willen, und da{fß ann nıcht ogleich belangt der verdächtigt wiırd der
Unklugheıt un! der Böswilligkeit.  «24
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Die Entscheidung für den Weg des zıvilen Ungehorsams beruht aut der ber-
ZCUBUNS, den Betrottenen se1l auf keinem anderen legalen Weg mehr wırksam

helten, und das erfolgte staatliıch-legale Handeln se1 Ma{fistab
der Grundrechte ıllegıtim. Nach der Deftinition VO John Rawls 1St zı viler LUn
gehorsam bestimmen als „OÖffentliche, gewaltlose, gewissensbestimmte, aber
politische gesetzwıdrıge Handlung, die gewÖhnlıich eıne Änderung der (sesetze
oder der Regierungspolitik herbeiführen sol1« 25

1ne solche Entscheidung MUu Zuerst un VOI allem sachlich begründbar
sein 46 Zentrales Kriteriıum der sıttlıchen Rechtfertigung 1St die Achtung der
Menschenwürde, die durch die drohende Verletzung grundlegender Menschen-
rechte gefährdet erscheıint. So legt eLtwa der Katechismus der katholischen Kırche
(1993) fest:

„Der Burger hat die Gewissenspflicht, die Vorschriftften der staatlıchen Autorıitäten nıcht betol-
SCH, WCI111 diese Anordnungen den Forderungen der sıttliıchen Ordnung, den Grundrechten des Men-
schen der den Weısungen des Evangelıums wıdersprechen. Den staatlıchen Autoritäten den Gehor-
Sa verweıgern, $alls deren Forderungen dem rechten (GGewı1ssen wıdersprechen, tindet seıne Recht-
tertigung ın der Unterscheidung 7zwıschen dem Dienst (sottes un! dem Iienst der staatlichen
Gemeinschatt“ (Nr.

Als biblische Belegstellen für dıe 1er tormulijerte Verpflichtung zıtlert der KAS
techismus Mt Z („Gebt dem Kaıser, W 9asSs dem Kaıser gehört, un Gott, W AS

(5ott gehört!“) un Apg D 29 („Man MUu (SZöft mehr gehorchen als den Men-
schen“) [as Zıtat A4aUsSs der Apostelgeschichte spielt übrıgens 1n der SaNzZCH Aus-
einandersetzung das „Kirchenasyl“ aut seıten der kıiırchlichen Akteure eıne
geradezu leiıtmotivische Rolle

Die Entscheidung mulß, darauf zielt auch der Katechismus AD, VO den Akteu-
P 1n ıhrem (Gewı1issen erantw:  8 werden: die Bereitschaft ZAHT: UÜbernahme all-
tallıger (strafrechtlicher) Konsequenzen angesichts elines gezielten un: begrenz-
ten Rechtsbruchs annn dabe] als e1n Kriıterium der Aufrichtigkeıit gelten. Solches
1m prazısen Sınn des Wortes gewissen-hafte Handeln 1STt anderes als eıne
blofß subjektivistische Anmutung. 7Zur Ubernahme der vollen Verantwortung 1n
einem solchen konfliktiven Handlungszusammenhang 1St CS deshalb notwendig,
da{ß das Gewissensurteil „der diskursıven Kritik un dem Kriteriıum der ber-
prüfbarkeıt des Urteıls der INegitimität konkreten staatlıchen Handelns un Be-
stimmens“ aUSgESELIZL wird Nur annn gewährleistet werden, da{fß das Urteil
nıcht auf bloße Mutmadfsungen gegründet 1St un die Akteure sıch nıcht be] al-
lem Wıllen „VON sehr einseıtigen, möglicherweise ideologischen Interessen“
leiten lassen El

Ziviler Ungehorsam 1St pCI definıtionem öffentlich un: gewaltfrei “°; 1mM Rah-
BEele  . des demokratischen Rechtsstaats 1St CT zudem als Rechtsbruc 1m Rahmen
der Rechtsordnung charakterisieren  292  9 das heißt, 1: richtet sıch gerade nıcht

dıe Rechtsordnung bzw. den Rechtsstaat als solchen, sondern wendet sıch
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letztlich den Gerechtigkeitssinn der me1lst schweigenden Mehrheıt, „mıiıt
Hılte VO Argumentatıon un Zeugn1s auf eın konkretes Problem bzgl der
Legitimität der Rechtslage“ >°9, auf 1Ne Diskrepanz 7wischen Legalıtät und Legi1-
1mıtät aufmerksam machen.

Im Hınblick aut diese politische Zielsetzung, die sıch mMIt der Gewährung VO

„Kirchenasyl“ verbindet, 1St jedoch eıne Abstufung der 7Zwecke beachten: An
GTSEFOGT: Stelle steht un: mu{ stehen die Hıiıltfe für die Betroffenen. Weder 1m kırch-
lıchen Handeln och 1n der staatlıchen Politik dürten die Flüchtlinge ZUT Durch-
SEIZUNG gleich welcher politischer Ziele instrumentalıisıert werden. Gleichwohl
gehört eıner verantwortlichen Flüchtlingshilte, auftf die politischen, auch die
rechtspolitischen Hintergründe einer Notlage autmerksam machen, die Men-
schenrechtsschutz erheischt un 1n diesem Zusammenhang „Kirchenasyl“ als Hıl-
femaßnahme in estimmten Fällen sıttliıch gerechtftertigt erscheinen lassen annn
Insotern 1St auch CIn zenuın polıtisches Handeln auf dem Weg des zıvilen Unge-
horsams den dargelegten Voraussetzungen ethisch legıtımıeren.

Die Gewährung NS „Kirchenasyl“ tungıert dabe!1 „nıcht als Gegensatz, SOI1-

ern als Korrektiv staatliıchen Handelns‘ 31 „Kirchenasyl 1St 1ne subsidiäre
Handlung VO Gemeıinden, durch die eın Versagen UuUNsSsCICS (Gemeinwesens 18
ber elementaren Menschenrechten notdürftig und zeıitlich befristet ausgeglichen
werden so]1.“ 52 Mıt der Deutung der Hılfemafßßnahme „Kirchenasyl“ als -SUDSI-
diıäirer Menschenrechtsschutz“ wırd die Aufmerksamkeıt wıeder aut die aupt-
sache, das Grundrecht auf Asyl als Menschenrecht, zurückgelenkt. Es wırd dabe1
jedoch nıcht als elınes vielen anderen begriftfen, sondern als „positiv-recht-
lıcher Ausdruck des grundlegenden Menschenrechts schlechthın“, des Rechts
nämlıch, „Rechte haben“ Idieses Recht steht auf dem Spiel, SWCHII eın Mensch
keıiner polıtischen Gemeinschaft (mehr) angehört und keıne Bürgerrechte (mehr)
besitzt“. Nach dieser VO dem evangelischen Theologen Hans-Rıichard Reuter
Vorgetragenen Interpretation, die zugleich eıne ( und erweıterte Definition
des „politischen Flüchtlings“ iımplızıert, 1STt „das AsylrechtKirchenasyl  letztlich an den Gerechtigkeitssinn der meist schweigenden Mehrheit, um „mit  Hilfe von Argumentation  . und Zeugnis auf ein konkretes Problem bzgl. der  Legitimität der Rechtslage“?, auf eine Diskrepanz zwischen Legalität und Legi-  timität aufmerksam zu machen.  Im Hinblick auf diese politische Zielsetzung, die sich mit der Gewährung von  „Kirchenasyl“ verbindet, ist jedoch eine Abstufung der Zwecke zu beachten: An  erster Stelle steht und muß stehen die Hilfe für die Betroffenen. Weder im kirch-  lichen Handeln noch in der staatlichen Politik dürfen die Flüchtlinge zur Durch-  setzung — gleich welcher - politischer Ziele instrumentalisiert werden. Gleichwohl  gehört es zu einer verantwortlichen Flüchtlingshilfe, auf die politischen, auch die  rechtspolitischen Hintergründe einer Notlage aufmerksam zu machen, die Men-  schenrechtsschutz erheischt und in diesem Zusammenhang „Kirchenasyl“ als Hil-  femaßnahme in bestimmten Fällen sittlich gerechtfertigt erscheinen lassen kann.  Insofern ist auch ein genuin politisches Handeln auf dem Weg des zivilen Unge-  horsams unter den dargelegten Voraussetzungen ethisch zu legitimieren.  Die Gewährung von „Kirchenasyl“ fungiert dabei „nicht als Gegensatz, son-  dern als Korrektiv ... staatlichen Handelns“?!. „Kirchenasyl ist eine subsidiäre  Handlung von Gemeinden, durch die ein Versagen unseres Gemeinwesens gegen-  über elementaren Menschenrechten notdürftig und zeitlich befristet ausgeglichen  werden soll.“32 Mit der Deutung der Hilfemaßnahme „Kirchenasyl“ als „subsi-  diärer Menschenrechtsschutz“ wird die Aufmerksamkeit wieder auf die Haupt-  sache, das Grundrecht auf Asyl als Menschenrecht, zurückgelenkt. Es wird dabei  jedoch nicht als eines unter vielen anderen begriffen, sondern als „positiv-recht-  licher Ausdruck des grundlegenden Menschenrechts schlechthin“, des Rechts  nämlich, „Rechte zu haben“. Dieses Recht steht auf dem Spiel, „wenn ein Mensch  keiner politischen Gemeinschaft (mehr) angehört und keine Bürgerrechte (mehr)  besitzt“. Nach dieser von dem evangelischen Theologen Hans-Richard Reuter  vorgetragenen Interpretation, die zugleich eine neue und erweiterte Definition  des „politischen Flüchtlings“ impliziert, ist „das Asylrecht ... ein Notrecht zum  Schutz des Basisrechts auf politische Gemeinschaft“ . Ein solches Grundmen-  schenrecht mit allen legitimen Mitteln zu verteidigen, ist eine genuine Aufgabe  christlichen und kirchlichen Handelns. Diese Überlegung führt zu der Frage  nach dem Subjekt bzw. den Subjekten des Handelns.  Subjekte der Gewährung von „Kirchenasyl“  Im Thesenpapier des Rats der EKD zum „Kirchenasyl“ (September 1994) findet  sich folgende Aussage:  „Wo Hilfe in rechtswidriger Form ... gewährt wird, darf nicht die Kirche als handelnde oder ver-  antwortliche Institution in Anspruch genommen werden. Wer bei seiner Hilfe für Bedrängte nach  299ein Notrecht ZU

Schutz des Basıisrechts auf politische Gemeinschaft“>. Eın solches Grundmen-
schenrecht mı1t allen legıtımen Miıtteln verteidigen, 1STt eıne venuınNe Aufgabe
christlichen un: kirchlichen Handelns. Diese Überlegung tführt der rage
ach dem Subjekt bzw. den Subjekten des Handelns.

Subjekte der Gewährung VO „Kirchenasyl®
Im Thesenpapıer des Rats der EK  © ZU „Kirchenasyl“ (September findet
sıch tolgende Aussage:

„ Wo Hılte 1ın rechtswidriger FormKirchenasyl  letztlich an den Gerechtigkeitssinn der meist schweigenden Mehrheit, um „mit  Hilfe von Argumentation  . und Zeugnis auf ein konkretes Problem bzgl. der  Legitimität der Rechtslage“?, auf eine Diskrepanz zwischen Legalität und Legi-  timität aufmerksam zu machen.  Im Hinblick auf diese politische Zielsetzung, die sich mit der Gewährung von  „Kirchenasyl“ verbindet, ist jedoch eine Abstufung der Zwecke zu beachten: An  erster Stelle steht und muß stehen die Hilfe für die Betroffenen. Weder im kirch-  lichen Handeln noch in der staatlichen Politik dürfen die Flüchtlinge zur Durch-  setzung — gleich welcher - politischer Ziele instrumentalisiert werden. Gleichwohl  gehört es zu einer verantwortlichen Flüchtlingshilfe, auf die politischen, auch die  rechtspolitischen Hintergründe einer Notlage aufmerksam zu machen, die Men-  schenrechtsschutz erheischt und in diesem Zusammenhang „Kirchenasyl“ als Hil-  femaßnahme in bestimmten Fällen sittlich gerechtfertigt erscheinen lassen kann.  Insofern ist auch ein genuin politisches Handeln auf dem Weg des zivilen Unge-  horsams unter den dargelegten Voraussetzungen ethisch zu legitimieren.  Die Gewährung von „Kirchenasyl“ fungiert dabei „nicht als Gegensatz, son-  dern als Korrektiv ... staatlichen Handelns“?!. „Kirchenasyl ist eine subsidiäre  Handlung von Gemeinden, durch die ein Versagen unseres Gemeinwesens gegen-  über elementaren Menschenrechten notdürftig und zeitlich befristet ausgeglichen  werden soll.“32 Mit der Deutung der Hilfemaßnahme „Kirchenasyl“ als „subsi-  diärer Menschenrechtsschutz“ wird die Aufmerksamkeit wieder auf die Haupt-  sache, das Grundrecht auf Asyl als Menschenrecht, zurückgelenkt. Es wird dabei  jedoch nicht als eines unter vielen anderen begriffen, sondern als „positiv-recht-  licher Ausdruck des grundlegenden Menschenrechts schlechthin“, des Rechts  nämlich, „Rechte zu haben“. Dieses Recht steht auf dem Spiel, „wenn ein Mensch  keiner politischen Gemeinschaft (mehr) angehört und keine Bürgerrechte (mehr)  besitzt“. Nach dieser von dem evangelischen Theologen Hans-Richard Reuter  vorgetragenen Interpretation, die zugleich eine neue und erweiterte Definition  des „politischen Flüchtlings“ impliziert, ist „das Asylrecht ... ein Notrecht zum  Schutz des Basisrechts auf politische Gemeinschaft“ . Ein solches Grundmen-  schenrecht mit allen legitimen Mitteln zu verteidigen, ist eine genuine Aufgabe  christlichen und kirchlichen Handelns. Diese Überlegung führt zu der Frage  nach dem Subjekt bzw. den Subjekten des Handelns.  Subjekte der Gewährung von „Kirchenasyl“  Im Thesenpapier des Rats der EKD zum „Kirchenasyl“ (September 1994) findet  sich folgende Aussage:  „Wo Hilfe in rechtswidriger Form ... gewährt wird, darf nicht die Kirche als handelnde oder ver-  antwortliche Institution in Anspruch genommen werden. Wer bei seiner Hilfe für Bedrängte nach  299gewährt wiırd, darf nıcht dıe Kırche als handelnde der VeI-

antwortliche Institution 1n AnspruchCwerden. Wer be1 seıner Hıltfe für Bedrängte ach
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ernsthatter Prüfung der Sach- un:! Rechtslage aus Gewissensgründen gesetzliche Verbote VC1I-

stöfßt, MU: das alleın verantwortifen un: die Folgen se1nes Handelns selbst Lragen... Wer dıe Kırche
der eine bestimmte Gemeıunde ın den Rechtsbruch hıneinziehen will, begründet damıt 7 weıtel der
Ernsthaftigkeit seiner persönlıchen Gewissensentscheidung und seiner Bereıitschaft, die Folgen SEe1-
1165 Handelns auftf sıch nehmen.« 34

Diese Posıtiıon hat der ausnahmslosen Individualisierung der Verantwor-
Lung für „Kirchenasyl“-Mafsnahmen weIlt ber die Grenzen der evangelıschen
Kirche hınaus, besonders be] Pro Asyl, der Bundesarbeitsgemeinschaft „Asyl ın
der Kirche“ un:! DPax Chrnsti, heftige Proteste ausgelöst. Dem steht die 'These
Bischof Hubers gegenüber, das „Kırchenasyl‘ se1l seinem Wesen ach Gemeinde-
AA und gerade weıl 1es sel, dürte die Kırche die Gemeıinden, die Asyl 20 S
währen, nıcht 1m Stich lassen.

Es o1bt also offensichtlich sehr verschiedene Varıianten der Verantwortungszu-
schreibung 1ın diesem Fall kırchlichen Handelns: Sınd CS einzelne 1n der Kırche,
sınd 6S kırchliche Gruppen iınnerhal VO Gemeinden, die Gemeinden selbst oder
ber diese hinaus die (Orts-)Kırche als eLIwa repräsentiert durch den
ständıgen Bischof? Und WwW1e€e sınd diese unterschiedlichen Ebenen 1mM Hınblick auf
die Ubernahme VO Verantwortung einander zugeordnet?

Zunächst eiınmal 1St auf die Unvertretbarkeit der Gewissensentscheidung jedes
und jeder Beteiligten hinzuweisen. Die Güterabwägung zwischen Gesetzesgehor-
Sa und Menschenrechtsschutz, die Umständen den Entschlufß YAARR zıvilen
Ungehorsam begründet, verlangt ın jedem Fall eıne persönlıch verantwortende
Entscheidung. S1ıe MUu autf eıner Kenntnıs der Sachlage einschliefßlich der

erwartenden Schwierigkeıiten un: Belastungen aufruhen, verlangt aber auch
eiıne sorgfältige Gewichtung der ethischen Problematıik. Es galt:

frl die persönlıche Gewissensentscheidung sınd nıcht NUr dıe Betürworter des ‚Kırchenasyls‘ SCIU-
fen, sondern uch seine Gegner. Sowen1g sıch eınerseıts dıe Befürworter eintach autf den Standpunkt
der moralısch gebotenen Nothilte zurückziehen können, sowen12g können sıch andererseıts dıe Gegner
kurzerhand hınter dem Bollwerk ıhrer Gesetzeskontormuität verschanzen. Ausnahmslos alle, dıe etwa

1n eıner Kırchengemeinde mıit dem Problem eines VO Abschiebung un: VO Geftfahr Hür Leib un! E:
ben edrohten Flüchtlings kontrontiert werden, mussen sıch gleichermaßßsen der Gewissensentschei-
dung zwıschen Verweigerung der Loyalıtät gegenüber staatlıchen Anordnungen Uun:! Verweıigerung 1N-
dividueller Nothilte stellen.“ 36

LDamıt 1St der Kontext der iındividuell einzutordernden Gewissensentscheidung
für der die Beteiligung eiınem „Kirchenasyl“ angesprochen. Denn die
konkrete Aktion, ın der akut gyefahrdeten Personen 1n kırchlichen Räumen Zal-
flucht gewährt wiırd, 1St eben N1ıEe Sache 98058 VO einzelnen un ann CS auch nıcht
se1n. Schon die Voraussetzungen für elıne Gewissensentscheidung der einzelnen
können 1n der Regel HAT gemeinschaftlich hergestellt werden: Wıssen mu{ G
tauscht, Argumente mussen diskutiert, Rısıken abgewogen, Belastbarkeiten eror-
LGIT werden, ehe eine Entscheidung für der elıne Gewährung VO AKIr:
chenasyl“ getallt werden ann. Dies ann zunächst 1mM Rahmen der Gruppe(n)
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VO Aktiven geschehen, die sıch $ür diıe Flüchtlingshilfe VOI (Irt einsetzen; dıe
bzw. der erweıterte Kreıs der in eıner Pfarrgemeinde 'Thema nteres-

s1erten wırd 7A05 Ort der Auseinandersetzung, der Meinungsbildung und Ent-
scheidungsfindung. Gewissensbildung, deren Ergebnis dıe einzelnen mıt FEnt-
schiedenheıt vertreien können sollen, yeschieht 1ın eiınem kommunikativen Pro-
zefß, 1ın dem sıch die Angewiesenheit der einzelnen aut die Gemeinschaft spiegelt.

Schwierige Entscheidungen sınd dabe]l ällen, die nıcht allein MI1t \Wil-
len und Idealismus rechttertigen sınd VOIN der rage ach der Glaubwürdig-
eıt der Flüchtlingsgeschichte bıs der rage ach den Chancen der Hılte un
den Grenzen der physıschen und psychischen Belastbarkeit der Hıltswilligen.
Solche Fragen können schweren Konflikten tühren, bıs hın Spaltungen 1n
eıner Gemeinde. Die Meinungsbildung MUu daher aufßerst behutsam VOrange-
bracht werden, 1n eiınem ernsthaften Wıllen ZUTr Verständigung; enn die Belastun-
SgCmH eines „Kirchenasyls“ werden aum ohne einen starken Rückhalt 1in der (36-
meıinde als ganNzCck tragbar se1ın das machen alle Berichte VO Beteiligten „  1r
chenasyl“-Mafsnahmen unmiıifverständlich deutlich?”. Wenngleich die Inıtıatıve

eiınem „Kirchenasyl“ me1lstens VO engagıerten einzelnen b7zw. VO eıner Asyl-
ZIuUDDPC ausgehen wiırd, 1st doch die Unterstützung, die Solidarıtät der Gemeinde
als gaNZCI für die Durchführung erforderlich: Kaume, materielle Hılfen, O
nelle Unterstutzung, Rechtsbeistand mussen ZUT Verfügung zestellt bzw. Organı-
sı1ert werden, oft ber eıne langere Phase Gemeindeleben verändert sıch durch
eın solches Geschehen, VO den alltäglichen Begegnungen hıs hın dem öffent-
lıchen Interesse und der Beobachtung durch die staatliıchen Ordnungskräfte. Die
Gemeinde hat gerade 1mM Hınblick auf die Kontliktsituation, 1ın die S1e sıch An
genüber den staatlichen Urganen beg1bt, zumındest leichter, WEenNn S1€e die Rük-
kendeckung der Kirchenleitung, eLwa des Ortsbischofs, hat

Die rage ach dem Subjekt des „Kirchenasyls“ 1ST deshalb nıcht mMi1t eıner 4aUS-

schließlich iındividuellen Verantwortungszuschreibung beantworten. Die Kır-
chen können sıch nıcht auskoppeln aUusSs dem polıtisch bedeutsamen Zusammen-
hang der siıttliıchen Güterabwägung, ındem S1e die 4ST der Entscheidung alleın
den einzelnen 1in der Kırche Handelnden aufbürden, sıch selbst als gesellschaft-
lıche Institution jedoch heraushalten. Dies 4AMMe eıner Verweigerung der Kırchen
gegenüber ıhrer Verantwortung als eıner kritischen Kraft 1ın der Gesellschaft
gleich. Vielmehr sınd die Kıirchen als Gemeıinden der 1m Sinnhorizont des Jau-
bens Handelnden un als gesellschaftliche Instıtutionen aufgerufen, m1t den kon-
ret beteiligten Akteuren und ber diese mıt den betroffenen Flüchtlingen
Solidarıtäat ben

Auf der Ebene der Kirchengemeinden verlangt dies, w1e€e geze1gt, VOT allem die
Bereitschaft eıner ehrlichen und konfliktbereiten Auseinandersetzung 1n der
Absıicht, eıner möglichst breit geLragenNEN Konsenslösung fınden, deren
Ausgang 1n beide Rıiıchtungen gehen Ahgbek Die Kırchenleitungen ıhrerseıits kön-
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He  } sıcher nıcht eine Pflicht 7208 „Kirchenasyl“ dekretieren w1e€e überhaupt e1ne
solche Verpflichtung nıcht generell behaupten ISt S1e können un mussen 1aber
die humane un: christliche Verpflichtung 7A08 Beistand für Flüchtlinge I©  9
aut dieser unstrıttigen Basıs können und sollten S1e auch die sıttliche Legıtimıität
eiıner Schutzgewährung für abgewiesene Flüchtlinge 1n Kirchenräumen be-
stiımmten Bedingungen argumentatıv darlegen un: öffentlich unterstutzen; damıt
ben s1e konkrete Solidarıtät m1t denjenıgen, die 1n unvertretbar eıgener GewI1s-
sensentscheidung ARN Gründen des akuten menschenrechtlichen Schutzes eiınen
begrenzten Gesetzesverstofß und die möglichen strafrechtlichen Konsequenzen
auf sıch nehmen bereit sınd, sofern 1eS$ der einZ1ge Weg se1ın scheint, das
Grundrecht auf Asyl für die betreffenden Menschen sıchern.

„Kirchenasvl: als Option für dıie Armen
Elemente eıner theologisch-ethischen Begründung

Die Kırchen können un!: mussen 1n ıhrer Posıtion Zr „Kirchenasyl“ andere AKks
SEEZEN als die gesetzgebenden un:! rechtsprechenden Urgane des Staates.

Diese mussen Je 146  e einen Ausgleich schaffen zwischen Gemeinwohlinteressen
und den Interessen unterschiedlicher Gruppen 1n der Gesellschaft (dazu yehören
auch JenE, die be1 unls Schutz VOL Verfolgung un Not suchen). Schwierigkeıiten
entstehen dabe] insofern, als das Bemühen gerechten Ausgleich 1in Gesetzge-
bung un Rechtsprechung nıcht schon die Verwirklichung VO Gerechtigkeit
schlechthin IST un! angesichts der unüberholbaren Vorläufigkeit jeder Gestalt
menschlicher Vergesellschaftung auch nıcht se1ın kann; 1es oilt ganz abgesehen
VO kurzfristigen polıtiıschen Interessen, dıie angesichts der schnellen Rhythmen
der Wahlperioden 1mM demokratischen Gemeinwesen faktisch ımmer auch 1ne
Rolle spielen.

Angesichts der unausweichlichen Spannung VO Grundrechten als eiınem der
Verfassung systematisch vorgelagerten Kodex der Gerechtigkeitsvorstellungen,
auf denen UNSsSeTC Gesellschaft gründet, un Demokratie als dem Verfahren, diese
Gerechtigkeit 1n den sıch wandelnden Herausforderungen der gesellschaftlichen
Entwicklungen wen1gstens annäherungsweıse erreichen, 1St christliche Verant-
W0rtung für den Menschen deshalb auch politisch geltend machen. Dıies 1St
insbesondere da gefordert, die Nıchtidentität VO Grundrechten un DDemo-
kratie Interessenkollisionen un:! AAn gesellschaftliıchen Konflikt führt

Wo dıe Geftfahr besteht, da{ß grundlegende Menschenrechte verletzt, da{ß Men-
schen einer vorhersehbaren Bedrohung Leib un Leben ausgesetzt werden,
dürten die Kirchen nıcht untätıg schweıigen. Di1e bıblisch fundierte un theolo-
visch wohlbegründete „Optıion für dıe Armen“ als Standort der Kırche Jesu hrı-
st1 ordert VO den Christen un: iıhren Kırchen, solıdarısch tätıg werden, WEeNn
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Unrecht un:! offenbare Not gesellschaftlich mı1t Desolıdarisierung beantwortet
werden ®® Im Fall des Kırchenasyls als realer un! solıidarıscher Begegnung mıt
abgewlesenen Flüchtlingen, miıt jenen also, die keıine He1ımat un keıine Zuflucht
mehr haben un: denen be1 Abschiebung schwere Getfahr für Leib und Leben, die
Verletzung ıhrer Menschenwürde droht, wiırd diese Option konkret. „Option für
die Armen“ verschärft sıch 1n dieser Begegnung als „Option für die anderen“, für
die „Fremden“ ?, eben für jene, die A4US der Integration ıhrer Heıimat, Kultur und
Rechtsgemeinschaft herausgefallen sınd und die auch be] uns nıcht ohne welteres
integriert werden können, auch ann nıcht, WE iıhnen 1n eıner Art JEEStE (oder
eher: letzter?) Hıiılfe“ dıe Gastftreundschaft des „Kirchenasyls“ vewährt un:! ıhr
„Menschenrecht auf Recht“ advokatorisch verteidigt wırd

Christen, die ıhr Leben und Handeln 1mM Horıizont der biıblischen Gottesbot-
schaft Orlentieren versuchen, können ber das humanıtäre Motiıv der Mıt-
menschlichkeit un des Dienstes den Menschenrechten hınaus 1n der biblisch
vermittelten, geschichtlichen Erfahrung des Fremdseıins, der Vorläufigkeıit und
des Unterwegsseıins als e1lnes Kennzeichens menschlicher Exı1iıstenz VOT ( O# ber-
haupt, eın starkes Motiıv der Solidarıtät mi1t den Hilfesuchenden un:! der Nähe
iıhnen tinden. Insotern S1e sıch auf eıne solche Perspektive einlassen, können S1e
selbst V}  H den Flüchtlingen lernen und zugleich Ernst machen mı1t dem Standort
der Optıon tür dıie Armen. Indem gerade dıe Fremdheıt der „Fremden“, der
„anderen“ nıcht 1LLUT als das Unterscheidende, sondern letztlich zugleıich als Ver-
bındendes entzittert wiırd 40 annn ST AB Prütstein echter Solidarıität werden, 1m
7zwischenmenschlichen Bereich direkter Hılte W1€e 1mM polıtıschen Bereich der Öf-
tentlıchen Artiıkulation iıhrer Notlage.

In diesem Sınn können Menschen, einzelne und Gruppen, legıtiımerweılse
der 1m Gewı1issen verantwortenden Entscheidung kommen, ıhre ohristliche
Wahrhaftigkeit ertordere die Gewährung VO „Kirchenasyl‘ als letzte Möglich-
eıt praktischer Solidarıtät mi1t den hilfesuchenden abgewlesenen Flüchtlingen.
Soweni1g eın solcher Entschlufß verallgemeınerbar se1ın kann, sehr bedeutet sol-
ches Handeln annn zugleich einen Lienst der Fortentwicklung des Rechts-
STAATS, der nN1ıe eintach fertig 1St 1mM Sınn der Verwirklichung VO Gerechtigkeit,
sondern 1mM schwierıgen un: Je LICU leistenden Ausgleich der Interessen die krı-
tische Loyalıtät auch der Kirchen braucht.
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